
1003 Vertrag über Freundschaft... DDR und Bulgarien

über die Beziehungen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik 
und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken, 1955; Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand zwischen der 
Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken vom 12.6. 
1964) auf. Er wurde am 7. 10. 1975 
in Moskau unterzeichnet. Lt. Art. 12 
ist der V. für die Dauer von 25 Jah
ren abgeschlossen und wird automa
tisch um jeweils weitere 10 Jahre ver
längert, wenn nicht eine der vertrag
schließenden Seiten 12 Monate vor 
Ablauf der Geltungsdauer den 
Wunsch äußert, ihn zu kündigen. 
Davon ausgehend, daß zwischen der 
DDR und der UdSSR ein enges brü
derliches Bündnis entstanden ist, das 
auf dem Fundament des Marxismus- 
Leninismus und des sozialistischen 
Internationalismus beruht, haben 
beide Seiten den V. in der festen 
Überzeugung abgeschlossen, daß 
die allseitige Festigung der Einheit 
und Freundschaft zwischen der 
DDR und der UdSSR den Grundin
teressen der Völker beider Länder 
und der gesamten sozialistischen 
Staatengemeinschaft entspricht und 
der weiteren Annäherung der sozia
listischen Nationen dient. Gemäß 
den Grundsätzen und Zielen der so
zialistischen Außenpolitik sind sie 
bestrebt, die günstigsten internatio
nalen Bedingungen für die Errich
tung des Sozialismus und Kommu
nismus zu gewährleisten. Erstran- 

ige Bedeutung messen sie dem 
chutz der territorialen Integrität 

und Souveränität beider Staaten ge
gen jegliche Anschläge bei. Sie sind 
entschlossen, die sich aus dem War
schauer Vertrag (—► Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand, 1955) erge
benden Verpflichtungen strikt ein
zuhalten. Sie treten konsequent und 
unentwegt füridie Festigung der auf 
der Gemeinsamkeit der sozialen 
Ordnung und der Endziele beruhen

den Geschlossenheit aller Länder 
der sozialistischen Gemeinschaft ein. 
Sie bekräftigen, daß die Unterstüt
zung, die Festigung und der Schutz 
der sozialistischen Errungenschaften 
gemeinsame internationalistische 
Pflicht der sozialistischen Länder 
sind. Große Bedeutung messen sie 
der weiteren Vervollkommnung der 
politischen und ideologischen Zu
sammenarbeit, der Entwicklung und 
Vertiefung der —► sozialistischen 
ökonomischen Integration bei. Beide 
Vertragspartner werden die weitere 
Festigung des Friedens und der Si
cherheit in Europa und in der gan
zen Welt fördern und dazu beitra
gen, die kollektiv ausgearbeiteten 
Prinzipien der Beziehungen zwi
schen Staaten mit unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung zu verwirkli
chen und auf dieser Grundlage eine 
gegenseitig vorteilhafte Zusammen
arbeit in Europa zu entwickeln. Sie 
berücksichtigen, daß die DDR, die 
die Grundsätze des Potsdamer Ab
kommens erfüllt hat, als souveräner 
unabhängiger sozialistischer Staat 
vollberechtigtes Mitglied der Ver
einten Nationen geworden ist; des 
weiteren tragen sie den Veränderun
gen Rechnung, die sich in Europa 
und in der ganzen Welt vollzogen 
haben. Sie lassen sich von den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen leiten. Der V. 
umfaßt 12 Artikel.

Vertrag Ober Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseiti
gen Beistand zwischen der 
Deutschen Demokratischen 
Republik und der Volksrepu
blik Bulgarien: ausgefertigt am 
14. 9. 1977 in Sofia. Der V. baut auf 
dem vorangegangenen Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand vom 
7. 9. 1967 auf. Lt. Art. 11 ist der V. 
für die Dauer von 25 Jahren abge
schlossen und wird automatisch um 
weitere 10 Jahre verlängert, wenn 
nicht eine der vertragschließenden


